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§ 21d KDV 1967 Tarif für die
Durchführung von Prüfungen und

Eingabe von Daten in die
Genehmigungsdatenbank durch den

Bundesminister für Klimaschutz,
Umwelt, Energie, Mobilität,

Innovation und Technologie oder
den Landeshauptmann

 KDV 1967 - Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

§ 21d.

Für die Durchführung von Prüfungen und Eingabe von Daten in die Genehmigungsdatenbank durch den

Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie oder den Landeshauptmann

gebühren diesen eine Vergütung für den Sachaufwand und eine Vergütung in der Höhe eines Bauschbetrages. Der

Sachaufwand ist auf Grund einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation für die bei der Prüfung verwendeten

Einrichtungen zu ermitteln. Der Bauschbetrag beträgt für je ein zur Durchführung der Prüfung notwendiges fachlich

geschultes Organ für jede angefangene halbe Stunde 30 Euro.
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